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1.2  Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 
(HmbGVBI. S. 363) stellt im Bereich des geplanten Bebauungsplans das Milieu „Ver-
dichteter Stadtraum“ dar. Darüber hinaus zählt das Plangebiet zum „Entwicklungsbe-
reich Naturhaushalt“. Die Spaldingstraße und die Nordkanalstraße sind als „Sonstige 
Hauptverkehrsstraßen“ dargestellt. Für die S-Bahntrasse stellt das Landschaftspro-
gramm das Milieu „Bahnanlage, oberirdisch“ dar. 

Die Karte Arten- und Biotopschutz (AuBS) stellt für das Plangebiet überwiegend „Ge-
schlossene und sonstige Bebauung“ dar sowie für die Spaldingstraße und die Nordka-
nalstraße Hauptverkehrsstraße. Die S-Bahntrasse wird in der Karte AuBs als Gleisan-
lage dargestellt. Am südlichen Rand des Plangebiets sind wertvolle Einzelbiotope sym-
bolhaft dargestellt, hier: Spontane Biotoptypen auf Hafen-, Industrie- und Gewerbeflä-
chen. 

 

Abweichungen vom Flächennutzungsplan, Landschaftsprogramm  

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelbar. Es sind keine Änderungen des Flächennutzungsplans und des Landschaftspro-
gramms erforderlich. 

 

2. Zu berücksichtigende Planungen bzw. Senatsbeschlüsse  

2.1 „Hamburger Maß – Leitlinien zur lebenswerten kompakten Stadt“ (Senko-Drs. 190912/8) 

Grundsätzlich ist zu prüfen, wie bei der Umsetzung von städtebaulichen Lösungen an-
gemessen mit Dichte und Höhe der Bebauung umzugehen ist und welche Instrumente 
und Maßnahmen hierfür im Sinne der Leitlinie ergriffen werden können. 

 

2.2 Hamburger Zentrenkonzept / Hamburger Leitlinien für den Einzelhandel 

Zu berücksichtigen sind die Inhalte und Zielsetzungen des Hamburger Zentrenkonzepts 
zum Schutz und zur Entwicklung der Zentren (Senko-Drs. Nr. 190523/6). Insbesondere 
sollen die Zentren vor Beeinträchtigungen geschützt werden, die durch Ansiedlungen 
des Einzelhandels außerhalb zentraler Versorgungsbereiche hervorgerufen werden. 
Hierzu sind die Ziele und Ansiedlungsregeln der Hamburger Leitlinien für den Einzelhan-
del zu berücksichtigen. 

 

2.3 „Gründachstrategie“ (Senats-Drs. 2020/11432) 

Im Planverfahren ist grundsätzlich zu prüfen, ob Dachbegrünungen und Dachgärten auf 
geeigneten Gebäuden mit Flachdach oder flachgeneigten Dächern festgesetzt werden 
können. 

 

3. Hinweise und Sonstiges 

 

3.1  Eine Beteiligung des Umlandes ist nicht erforderlich. 
 
3.2 Beachtung der Hinweise zu möglichen Untersuchungsbedarfen, die von Seiten der BSW 

im Rahmen der Grobabstimmung abgegeben wurden.  
 
3.3 Die Gründachstrategie des Senats wird weiterentwickelt und um die Fassadenbegrü-

nung ergänzt. Mit der in Bearbeitung befindlichen Drucksache „Strategie Grüne Fassa-
den“ wird ein Instrumentarium geschaffen, mit dem ein verstärkter Ausbau der Wand- 
und Fassadenbegrünung bewirkt werden soll. Die Strategie ist ein Baustein des Ham-
burger Klimaplans und der Qualitätsoffensive Freiraum, um die positiven Auswirkungen 
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auf das Lokalklima und den Stadtraum umfänglich auszuschöpfen. Im Bebauungsplan-
verfahren soll geprüft werden, ob Fassadenbegrünungen festgesetzt werden können. 

 

 

 

 

 




